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2. Abschnitt — Straftaten gegen Freiheit

und Würde des Menschen § 1 2 1

1. Die V ergew altigung ste llt eine besonders schwere M ißachtung der 
Persönlichkeit des Menschen und der Prinzipien und Beziehungen

des sozialistischen Gemeinschaftslebens dar. Sie w ird nicht selten in  einer 
besonders bru talen  Weise begangen und kann zu schweren seelischen und 
auch körperlichen Schäden bei der vergew altigten F rau  führen.

Geschützt w ird jede weibliche Person ohne Rücksicht auf ih r A lter.
§ 121 unterscheidet zwei Begehungsform en der Vergewaltigung:

— die Nötigung einer F rau  zum außerehelichen Geschlechtsverkehr und
-  den Mißbrauch einer F rau  zum außerehelichen Geschlechtsverkehr. 

Die Erzwingung oder der M ißbrauch zum  ehelichen Geschlechtsverkehr
fällt nicht un te r § 121. H ier kom m t evtl. § 129 (Nötigung) zur Anwendung.

Als M ittel zur Erzwingung des außerehelichen Geschlechtsverkehrs 
kommen die A nw endung von G ew alt und die Bedrohung m it einer gegen
w ärtigen G efahr fü r Leben oder G esundheit in Betracht.

2. G ew alt i. S. des § 121 ist die A nw endung einer körperlichen K raft 
zum Zweck der Ü berw indung eines geleisteten oder zu erw artenden

W iderstandes gegen die Vornahm e des außerehelichen Geschlechtsver
kehrs (Niederwerfen, Festhalten, gewaltsam es A useinanderdrücken der 
Beine, Schläge, W ürgen des Opfers usw.). Sie ist das M ittel zur Erzw in
gung des außerehelichen Geschlechtsverkehrs. Sie m uß deshalb dem  außer
ehelichen Geschlechtsverkehr zeitlich vorangehen oder gleichzeitig m it ihm 
erfolgen und auf das Ziel gerichtet sein, die D urchführung des Geschlechts
verkehrs gegen den W illen der F rau zu erzwingen. Die A nw endung von 
G ew alt nach A usführung des Geschlechtsverkehrs fä llt nicht un te r § 121. 
N im m t der T äter gew altsam  sexuelle Berührungen vor, um  die Frau 
sexuell zu erregen und zum außerehelichen Geschlechtsverkehr geneigt 
zu machen, liegt keine Vergewaltigung, sondern eine Nötigung zu sexuel
len H andlungen nach § 122 vor. Die Gew alt m uß im Einzelfall eine den 
U m ständen entsprechende und zur Erreichung des Zieles erforderlich e r
scheinende In tensitä t besitzen (OG N J 1966, S. 155). Dabei sind sowohl die 
A rt und das Ausmaß der aufgewendeten körperlichen K raft als auch die 
U m stände der T at und die K onstitution des Opfers zu berücksichtigen. 
Die In tensitä t der körperlichen K raft kann, insbesondere bei älteren  und 
schwächlichen Frauen, jungen Mädchen, durch K rankheit oder sonst in 
ih rer W iderstandskraft geschwächten Personen relativ  gering sein. Die 
Anwendung von G ewalt zur Ü berw indung eines geleisteten W iderstandes 
setzt jedoch voraus, daß auf seiten des Opfers tatsächlich ein ernsthafter 
W iderstand vorlag. Bei einem  bloßen S träuben aus Scham oder K oketterie 
fehlt es an den objektiven Voraussetzungen der Vergewaltigung.

Die G ew alt m uß sich grundsätzlich gegen die Person der vergew altig
ten Frau richten. W enn der T äter darüber hinaus Gew alt gegen andere 
Personen anw endet, sind gleichzeitig die S trafbestim m ungen über die 
K örperverletzungen anzuw enden (Täter schlägt Begleiter der Frau nieder 
oder geht tätlich gegen Personen vor, die ih r zu Hilfe kommen).

Die strafrechtliche V erantw ortlichkeit wegen V ergew altigung wird 
nicht dadurch ausgeschlossen, daß die Geschädigte ihren W iderstand auf-


